
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

<sr^^j^^~w

vertreten durch

die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport

und dem

ASB Gesellschaft für soziale Hilfen mbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3, 28307 Bremen,

wird folgende

Vereinbarung nach § 76 (1) SGB XII

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1. Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen, die die ASB Gesellschaft für soziale

Hilfen mbH - im folgenden Einrichtungsfräger genannt - in der Obdachlosenunterkunft für

Drogenabhängige in der Oberneulander Landstraße 19,28355 Bremen, für hilfebedürftige

Drogenabhängige erbringt. Rechtliche Grundlagen für die Ubernachtung mit möglichem Ta-

gesaufenthalt sind § 35 SGB XII oder die §§ 22 / 16a Nr. 3 SGB II für den Personenkreis

obdachloser und drogenabhängiger Menschen gemäß der §§ 19 und 67 SGB XII sowie § 7

SGB II.

1.2. Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, Inhalt und Umfang der Leistung, ihrer

Vergütung und ihrer Prüfung. Im Übrigen finden die Regelungen des Bremischen Landesrah-

menvertrages (BremLRV) nach § 79 Abs. 1 SGB XII vom 28.6.2006, in der Fassung vom

23.11.2012, sowie die Ergänzungsvereinbarungen zum BremLRV nach § 79 Abs. 1 SGB XII

vom 28.06.2006 Anwendung.
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2. Leistungsvereinbarung

2.1. Die ASB Gesellschaft für soziale Hilfen mbH stellt für 18 Drogenabhängige (in den

Wintermonaten zusätzlich 3 Plätze vom 01.11 .-31.03, also durchschnittlich 18,63 i.J.) eine Ob-

dachlosenunterkunft in Mehrbettzimmern in der Oberneulander Landstr. 19 mit einer "Rund-

um-die-Uhr-Betreuung" zur Verfügung.

2.2. Das Betreuungsangebot umfasst nachfolgend aufgeführte Tätigkeiten:

Aufnahme- und Einweisungsverfahren

Klärung der Berechtigung der Aufzunehmenden

Einweisung der Aufzunehmenden

Notaufnahmen für eine Nacht

Tagesstrukturierung der Betreuten

Anleiten der Klientinnen zu Hygiene, Zimmer- und Bettenreinigung sowie Reinigung
der Gemeinschaftsräume

Anleiten zur Zubereitung von Mahlzeiten

Durchführung der Hausordnung

Sicherstellung eines störungsfreien Zusammenlebens in der Unterkunft

NachtaufsichVNachtbereitschaft

Hinweisen auf weitergehende fachliche Hilfen zur Überwindung der Drogenabhängig-
keit

Orientierung auf die Beschaffung von Wohnraum

Organisatorische Leistungen im Rahmen des Projekt-Angebotes:

Öffentlichkeitsarbeit leisten

Kooperation mit anderen Institutionen

Organisation von „Arbeit statt Strafe"

Hausreinigung, Reparaturarbeiten sowie Pflege des Außengeländes unter Einbezug
der Bewohner: innen

Anwesenheitslisten führen

2.3. Die Leistungen werden auf der Grundlage fachlich anerkannter Standards und Bestim-

mungen sowie der vereinbarten personellen Ausstattung erbracht. Inhalt, Umfang und Qualität
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der Leistungen sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall gewährleis-

tet ist. Die Leistungen müssen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des

Notwendigen nicht überschreiten.

2.4. Zur Erbringung der unter 2.1 - 2.3 genannten Leistungen ist folgendes Personal einzu-

setzen:

0,5 Stelle Leitung: Sozialpädagog:in

1,5 Stellen Betreuung:Sozialpädagog:innen

5,5 Stellen Beschäftigte, in der Tätigkeit von Erzieherinnen vgl. hierzu Entgeltgruppe 84 Nr. 2

2.5. Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass im Rahmen von Tätigkeiten mit Kon-

takt zu Leistungsberechtigten nur Personen beschäftigt oder vermittelt werden, die nicht we-

gen einer der in § 75 (2) SGB XII genannten Straftaten rechtskräftig verurteilt worden sind. Zu

diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus besonderem Anlass und in regelmäßigen

Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Absatz 1

des Bundeszentralregisters vorlegen zu lassen, welches nicht älter als drei Monate ist. Unbe-

schadet dessen hat der Leistungserbringer unveizüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen,

wenn ihm bekannt wird, dass gegen eine solche Person wegen des Verdachts, eine solche

Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur Strafverfolgung eingeleitet worden sind. Diese

Regelungen betreffen auch Ehrenamtliche und Praktikanten, die im Rahmen ihrer Tätigkeit die

Möglichkeit des Aufbaus von Abhängigkeits-, Macht- und Vertrauensverhältnissen haben.

Mit der Erfüllung der o.g. Anforderungen sind die Arbeitgeberpflichten in dieser Hinsicht aus-

reichend erfüllt.

Die fristgerechte Vorlage der erweiterten Führungszeugnisse ist in den Qualitätsberichten zu

bestätigen.

2.6. Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu be-

achten und seine Arbeitnehmerinnen nicht unterhalb des Landesmindestlohns zu vergüten.

2.7. Zukünftige Rahmenvertragsregelungen über Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung

finden auch Anwendung auf diese Einzelvereinbarung unter Fortgeltung des in Ziffer 3.1 dieser

Vereinbarung ausgewiesenen Entgeltes.

2.8. Der Leistungserbringer verpflichtet sich im Rahmen des vereinbarten Leistungstyps

Leistungsberechtigte aufzunehmen und zu betreuen.
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3. Vergütungsvereinbarung

3.1. Unter Berücksichtigung der Rahmenvereinbarung beträgt die Gesamtvergütung für

den Zeitraum vom 01.04.2022 bis 31.12.2022

81,48 € pro Person/täglich.

Davon entfallen auf

die Grundpauschale in Höhe von

6,97 € pro Person/täglich,

die Betreuung, Förderung, Pflege, Anleitung u.a. eine Maßnahmenpauschale in

Höhe von

67,87 € pro Person/täglich,

die Bereitstellung und Erhaltung der betriebsnotwendigen Anlagen einschließ-

lich ihrer Ausstattung ein I nvestitions betrag in Höhe von

6,64 € pro Person/ täglich.

Vom Gesamtentgelt in Höhe von 81,48 € täglich entfallen auf die

Kosten der Unterkunft im Sinne von § 22 SGB II und § 35 SGB XII

7,66 € täglich.

Zur Erbringung der Betreuungsleistung ist das Gesamtentgelt in Höhe von 81,48 € täglich er-

förderlich.

In der Grundpauschale sind keine Lebensmittel- oder Mietkosten enthalten. Die Grundpau-

schale enthält Kosten für die Gemeinschaftsflächen, Sach- und Verwaltungskosten.

In der Pauschale für Unterkunft i. S. von SGB II und SGB XII sind 90% der Aufwendungen für

Miete, Wasser, Heizung und die übrigen Energiekosten (Gas, Strom) enthalten.

3.2. Unter Berücksichtigung der Rahmenvereinbarung beträgt die Gesamtvergütung für

den Zeitraum ab 01.01.2023

85,62 € pro Person/täglich.
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Davon entfallen auf

die Grundpauschale in Höhe von

7,54 € pro Person/täglich,

die Betreuung, Förderung, Pflege, Anleitung u.a. eine Maßnahmenpauschale in

Höhe von

71,44 € pro Person/täglich,

die Bereitstellung und Erhaltung der betriebsnotwendigen Anlagen einschließ-

lich ihrer Ausstattung ein Investitionsbetrag in Höhe von

6,64 € pro Person/ täglich.

Vom Gesamtentgelt in Höhe von 85,62 € täglich entfallen auf die

Kosten der Unterkunft im Sinne von § 22 SGBII und § 35 SGB XII

7,85 € täglich.

Zur Erbringung der Betreuungsleistung ist das Gesamtentgelt in Höhe von 85,62 € täglich er-

förderlich.

In der Grundpauschale sind keine Lebensmittel- oder Mietkosten enthalten. Die Grundpau-

schale enthält Kosten für die Gemeinschaftsflächen, Sach- und Verwaltungskosten.

3.3. In der Pauschale für Unterkunft i. S. von SGB II und SGBXII sind90%derAufwendun-

gen für Miete, Wasser, Heizung und die übrigen Energiekosten (Gas, Strom) enthalten.

3.4. Die Berechnungsgrundlage zur Ermittlung der oben genannten Pauschalen ist dem

beigefügten Berechnungsblatt (Anlage 1) zu entnehmen.

4. Prüfungsvereinbarung

4.1. Im Rahmen des Verfahrens der Prüfung der Wirtschaftlichkeit und der Qualität der Leis-

tung nach § 76 Abs.3 SGB XII sind die im BremLRV SGB XII § 23 Abs. 3 geforderten Berichts-

unterlagen, gemäß Anlage 6 zum BremLRV SGB XII (Berichtsraster Qualitätsprüfung), unab-
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hängig von der Laufzeit dieser Vereinbarung bis zum 31.3. des jeweiligen folgenden Kalen-

derjahres bei der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport, Referat 14, einzu-

reichen.

4.2. Sollten sich Anhaltspunkte ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität

und Wirtschaftlichkeit der Einrichtung begründen, stellt der Träger der Einrichtung dem Sozi-

alhilfeträger auf Anforderung weitergehende, zur sachgerechten Beurteilung notwendige und

geeignete Prüfungsunterlagen zur Verfügung und erteilt auf Anfrage erforderliche Auskünfte.

5. Vereinbarungszeitraum

5.1. Die Vereinbarung gilt ab dem 01.04.2022 für eine unbestimmte Dauer und wird mit

einer Mindestlaufeeit von 21 Monaten (also mindestens bis zum 31.12.2023) auf unb&-

stimmte Zeit geschlossen.

5.2. Zur vollständigen oder teilweisen Änderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf

es einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 5.1 genannten Mindestlauf-

zeit. Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wochen, die übrigen

Bestandteile der Vereinbarung können mit einer Frist von mindestens 3 Monaten gekündigt

werden.

5.3. Für den Fall, dass Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -Strukturen durch gesetzli-

ehe oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändert werden, kann diese

Vereinbarung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke der Anpas-

sung durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer Neuverhandlunggel-

ten die bisherigen Regelungen weiter.

6. Sonstige Regelungen

6.1. Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer Informationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vor-

liegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen Informationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer mögli-

chen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem

BremlFG sein.

6.2. Die Anlage 1 ist Bestandteil der Vereinbarung.

6.3. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestim-

mungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien durch

eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst nahekommt.
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Im Übrigen gelten die Vorschriften der §§ 53 ff. des Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)

über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

Geschlossen: Bremen, im März 2023

Die Senatorin für Soziales, Jugend, In-

tegration und Sport

Anlagen:

Anlage 1: Berechnungsblätter 01.04.2022-31.12.2022 und ab 01.01.2023


